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Beschlüsse 
 
 

 
 
Von Amts wegen wird die mit Bescheid am 27. Februar 2024 zur Kammerkommissärin 
des Herrn Dr. Klaus BURKA, verst. Rechtsanwalt in Wien, bestellte Frau Mag. Claudia 
VITEK, Rechtsanwältin in 1010 Wien, Wächtergasse 1/11, vom Ausschuss der Rechtsan-
waltskammer Wien, Abteilung IIa, enthoben und stattdessen Herr Dr. Herbert GARTNER, 
Rechtsanwalt in 1070 Wien, Westbahnstraße 5/11, zum Kammerkommissär für Herrn Dr. 
Klaus BURKA bestellt. (6. März 2024) 
 

 
 
Vom Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien wird gemäß § 70 Abs. 1 DSt kundge-
macht, dass über Herrn MMag. Thomas PASSEYRER, LL.M., Rechtsanwalt in 1070 Wien, 
Gutenberggasse 1/10, mit Beschluss des Disziplinarrates der Rechtsanwaltskammer Wien 
vom 06.02.2024 gem. § 19 Abs. 3 Z. lit. d und Abs. 1a DSt die einstweilige Maßnahme 
der vorläufigen Untersagung der Ausübung der Rechtsanwaltschaft verhängt worden ist.  
 
Mit Bescheid der Rechtsanwaltskammer Wien, Abteilung IIa, vom 27.02.2024 wurde Herr 
Dr. Christoph NASKE, Rechtsanwalt in 1010 Wien, Wipplingerstraße 21, zum Kammer-
kommissär für MMag. Thomas PASSEYRER, LL.M., bestellt. (27.02.2024) 
 

 
 
Die Anzeige von Frau Mag. Miriam GSCHWANDTNER, Rechtsanwältin in 1130 Wien, Hiet-
zinger Hauptstraße 145/5, über die Beendigung ihrer Tätigkeit als Rechtsanwaltskommis-
särin gem § 34 Abs 5 RAO für die ehem Rechtsanwältin Frau Mag. Elisabeth Christine 
PRIGL, szt in 1010 Wien, Seilerstätte 22/1/23, wird zur Kenntnis genommen. 
(20.02.2024) 
 

 
 
Die Ruhendstellung der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft von Frau 
Mag. Bernadette PICHLKASTNER gem. § 34 Abs. 2 Z 1 lit d RAO wird bis 2.9.2024 ver-
längert, sohin über einen Gesamtzeitraum vom 25.2.2023 bis 2.9.2024. 
 
Die Anzeige des Herrn Mag. Rudolf SIEGEL, Rechtsanwalt in 1010 Wien, Dominikanerbas-
tei 19/7, dass er anstelle des Kammerkommissärs dessen Aufgaben gem. § 34a Abs. 5 
1.Satz RAO als Rechtsanwaltskommissär wahrnehmen wird, bleibt aufrecht. (20.02.2024) 
 

 
 
Die Anzeige von Frau Mag. Sylvia UNGER, Rechtsanwältin in 1090 Wien, Ferstelgasse 
1/1, über die Beendigung ihrer Tätigkeit als Rechtsanwaltskommissärin gem § 34 Abs 5 
RAO für die ehem Rechtsanwältin Frau Mag. Bianca HOLZER, szt in 1090 Wien, Ferstel-
gasse 1/1, wird zur Kenntnis genommen. (20.02.2024) 
 

 
 
Die Ruhendstellung der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft von Frau 
Mag. Dasa VARGA gem. § 34 Abs. 2 Z 1 lit d RAO wird bis 30.06.2025 verlängert, sohin 
über einen Gesamtzeitraum vom 28.04.2023 bis 30.06.2025. 
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Die Anzeige des Herrn Mag. Rüdiger SCHENDER, Rechtsanwalt in 1040 Wien, Gußhaus-
straße 6, dass er anstelle des Kammerkommissärs dessen Aufgaben gem. § 34a Abs. 5 
1.Satz RAO als Rechtsanwaltskommissär wahrnehmen wird, bleibt aufrecht. (20.02.2024) 
 

 
 
Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft von Frau Lisa-Marie HÖRANTNER, 
LL.M. ruht gem. § 34 Abs. 2 Z 1 lit d RAO aufgrund der Geburt eines Kindes vom 
24.1.2024 bis 24.1.2026. (16. Jänner 2024) 
 

 
 
Die Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft von Frau Mag. Victoria HRUBE-
SCH-BAZIL, BSc ruht gem. § 34 Abs. 2 Z 1 lit d RAO aufgrund der Geburt eines Kindes 
vom 23.11.2023 bis 19.12.2025. 
 
Die Anzeige der Frau Mag. Eva SCHNEIDER, MSc, BSc, Rechtsanwältin in 1090 Wien, 
Peregringasse 4, dass sie anstelle des Kammerkommissärs dessen Aufgaben gem. 
§ 34a Abs. 5 1.Satz RAO als Rechtsanwaltskommissärin wahrnehmen wird, wird zur 
Kenntnis genommen. (16.01.2024) 
 

 
 
Die Anzeige von Dr. Tanja MELBER, LL.M. (PENN STATE) vom 19.12.2023, dass sie ihre 
vom 1.3.2023 bis 4.11.2024 gem. § 34 Abs. 2 lit c RAO ruhend gestellte Tätigkeit als 
Rechtsanwältin per 1.1.2024 frühzeitig wieder aufnimmt, wird zur Kenntnis genommen. 
Die Tätigkeit von MMag. Benedikt KESSLER als Rechtsanwaltskommissär gem. § 34a Abs. 
5 RAO wird für beendet erklärt. (16.01.2024) 
 

 
 
Die Ruhendstellung der Berechtigung zur Ausübung der Rechtsanwaltschaft von Frau 
Mag. Kathrin WILDMOSER-ZELLER gem. § 34 Abs. 2 Z 1 lit d RAO wird bis 31.7.2024 
verlängert, sohin über einen Gesamtzeitraum vom 1.2.2023 bis 31.7.2024. 
 
Die Anzeige des Herrn Mag. Leonhard PRASSER, BSc (WU), Rechtsanwalt in 1090 Wien, 
Peregringasse 4, dass er anstelle des Kammerkommissärs dessen Aufgaben 
gem. § 34a Abs. 5 1.Satz RAO als Rechtsanwaltskommissär wahrnehmen wird, bleibt 
aufrecht. 
 


